
521 

Amtsblatt für Brandenburg

Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg 

17. Jahrgang Potsdam, den 2. August 2006 Nummer 30 

Inhalt Seite 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zur Förderung 
von Ausbildungsverbünden im Land Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 

Einführung der „Leitlinien für die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit in 
Verkehrsunternehmen“ im Land Brandenburg 
- VDV-Schrift 714 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Einführung der „Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Betriebsverfahren für eingleisige 
Eisenbahnstrecken“ für Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Land Brandenburg 
- VDV-Schrift 752 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Einführung der Neuauflage „Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und Entziehung 
der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Schienenwege von 
öffentlichen Betreibern der Schienenwege“ - Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie 
im Land Brandenburg 
- VDV-Schrift 753 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Einführung der „Richtlinie über die Anforderungen an die Befähigung von Mitarbeitern 
im Betriebsdienst bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BMB-NE)“ im Land Brandenburg 
- VDV-Schrift 754 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Einführung der „Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die Überwachung der Streckenkenntnis 
auf Schienenwegen öffentlicher Betreiber der Schienenwege“ im Land Brandenburg 
- VDV-Schrift 755 -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 

Landesumweltamt Brandenburg 

Verzeichnis der vom Landesumweltamt Brandenburg nach § 3 Abs. 2, 4, 5 und 6 
der Klärschlammverordnung bestimmten Untersuchungsstellen und Probenehmer  . . . . . . . . . . . . . . . 528 

Verzeichnis der vom Landesumweltamt Brandenburg nach § 6 Abs. 6 der Altholzverordnung 
bestimmten Untersuchungsstellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Verzeichnis der vom Landesumweltamt Brandenburg nach § 4 Abs. 9 und § 9 Abs. 2 
der Bioabfallverordnung bestimmten Untersuchungsstellen und Probenehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 

Beilage: Amtlicher Anzeiger Nr. 30/2006 



522 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 30 vom 2. August 2006 

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Familie zur Förderung


von Ausbildungsverbünden im Land Brandenburg


Vom 30. Juni 2006 

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Landes
haushaltsordnung (LHO) und im Rahmen des Operatio
nellen Programms des Landes Brandenburg 2000 - 2006, 
Schwerpunkt 4, Zuwendungen aus Mitteln des Europä
ischen Sozialfonds und des Landes zur Förderung der 
betrieblichen Ausbildung im Verbund sowie zur Erlan
gung von Zusatzqualifikationen während der Verbund
ausbildung. Verbundausbildung ist die Übertragung von 
Teilen der betrieblichen Ausbildung an einen Koopera
tionspartner. Zusatzqualifizierungen sind solche Qualifi
zierungen, die während der Lehre erfolgen und deutlich 
über die Inhalte der Ausbildungsordnungen hinausgehen 
(siehe Anlage). Die Zertifizierung hierüber erfolgt durch 
den die Zusatzqualifizierung durchführenden Koopera
tionspartner. 

Zuwendungen sind freiwillige Leistungen des Landes. 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.2	 Ziele der Förderung sind die Schaffung zusätzlicher Ka
pazitäten an betrieblichen Ausbildungsplätzen im Rah
men der beruflichen Erstausbildung, die Verbesserung 
der Qualität der Ausbildung sowie die Vermittlung von 
Zusatzqualifikationen. 

2	 Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung ist die Durchführung von Tei
len der betrieblichen Ausbildung bei einem Koopera
tionspartner, die Durchführung fachspezifischer Lehr
gänge zur Prüfungsvorbereitung sowie die Vermittlung 
von Zusatzqualifikationen in Verbindung mit Verbund
ausbildung. Unabhängig von der Verbundausbildung be
steht die Möglichkeit des Erwerbs von Zusatzquali
fikationen für die in der Anlage zu Nummer 1.1 unter 
Buchstabe d aufgeführten Arbeitsbereiche. 

Kooperationspartner für den den Ausbildungsvertrag ab
schließenden Betrieb können ein oder mehrere Betriebe, 
ein Bildungsträger, die Ausbildungsstätten der Kammern 
beziehungsweise der Kreishandwerkerschaften sowie die 
Verbundausbildung organisierende juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts sein. 

Die Zusatzqualifizierungen erfolgen bedarfsorientiert 
und modular strukturiert im Rahmen der Regelausbil
dung beim ausbildungsvertragsabschließenden Betrieb 
beziehungsweise beim Kooperationspartner, der die 
berufliche Ausbildung durchführt. 

3	 Zuwendungsempfänger 

sind 

3.1	 bei Verbünden zwischen zwei Betrieben jeweils der den 
Ausbildungsvertrag abschließende Betrieb, 

3.2	 bei Verbünden mit mehr als zwei Betrieben der die Ver
bundmaßnahme durchführende Betrieb, 

3.3	 Bildungsträger, die Ausbildungsstätten der Kammern 
und Kreishandwerkerschaften, die berufliche Ausbil
dung durchführen, 

3.4	 juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts, die für die beteiligten Betriebe die Verbundaus
bildung organisieren, 

3.5	 für Landkreise, kreisfreie und kreisangehörige Städte, 
Gemeinden, Ämter und Dienststellen anderer Gebiets
körperschaften, die Ausbildungsverträge in Berufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) sowie der Hand
werksordnung (HwO) im Rahmen einer Verbundausbil
dung innerhalb des Landes Brandenburg abschließen, 
jeweils der die Maßnahme im Verbund durchführende 
Kooperationspartner. 

4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Eine Förderung nach dieser Richtlinie schließt eine wei
tere Förderung aus Mitteln der Strukturfonds der Euro
päischen Union - Europäischer Sozialfonds (ESF), Euro
päischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL) -, aus dem regional übergrei
fenden Operationellen Programm des Bundes zur Ent
wicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressourcen 
für die Interventionen des Ziels 1 in Deutschland in der 
Strukturfondsperiode 2000 - 2006 sowie eine Förderung 
aus den Gemeinschaftsinitiativen der Europäischen 
Union für den unter Nummer 1.2 genannten Zuwen
dungszweck aus. 

Ist der die Ausbildung im Verbund durchführende 
Kooperationspartner ein Bildungsträger, eine Ausbil
dungsstätte der Kammer oder einer Kreishandwerker
schaft, ist eine Förderung ausgeschlossen, wenn die 
Auszubildenden sich in bereits öffentlich geförderten 
Ausbildungsverhältnissen befinden oder derselbe För
derzweck aus anderen öffentlichen Mitteln bezuschusst 
wird. Ausgenommen davon ist die Förderung der über
betrieblichen Lehrlingsunterweisung. 

4.2	 Der den Ausbildungsvertrag abschließende Betrieb 

4.2.1	 muss 

- seinen Sitz oder eine Betriebsstätte im Land Bran
denburg haben, 
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- die Berufsausbildung in einem Ausbildungsberuf 
durchführen, der nach § 25 Abs. 1 BBiG staatlich 
anerkannt ist oder zu den Gewerben der Anlage A 
beziehungsweise B1 oder B2 der HwO gehört, 

- den Vertrag über die Berufsausbildung in das Ver
zeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei einer 
im Land Brandenburg gelegenen und nach den 
§§ 74, 75, 79, 87, 89, 91, 93 und 97 BBiG zustän
digen Stelle (im Folgenden: nach BBiG zuständige 
Stelle) eintragen, wobei es unerheblich ist, ob das 
Berufsausbildungsverhältnis zur Aufnahme oder zur 
Fortführung der beruflichen Ausbildung begründet 
wird, und 

- mit dem Verbundpartner einen Kooperationsvertrag 
abschließen (bildet der den Ausbildungsvertrag ab
schließende Betrieb in Berufen des Handwerks aus, 
so sind die in einer überbetrieblichen Ausbildungs
stätte der Kammern abzuleistenden Ausbildungs
abschnitte im Kooperationsvertrag auszuweisen). 
Sofern auch eine Zusatzqualifizierung vorgesehen 
ist, muss diese Bestandteil des Kooperationsvertra
ges sein. Die Zusatzqualifizierung der in der Anlage 
zu Nummer 1.1 unter Buchstabe d aufgeführten 
Arbeitsbereiche kann auch unabhängig von einer 
Verbundausbildung gefördert werden. 

4.2.2	 soll insbesondere 

- bisher nicht in dem die Förderung betreffenden Be
ruf ausgebildet haben oder 

- nicht alle vorgesehenen Ausbildungsinhalte selbst 
vermitteln können oder 

- ein Ausbildungsverhältnis begründen, das er ohne 
die Unterstützung durch einen Verbund nicht ab
schließen könnte. 

4.3	 Der die Maßnahme im Verbund durchführende Koopera
tionspartner muss die erforderliche Eignung für diese 
Maßnahme besitzen. 

4.4	 Von der Förderung ausgeschlossen sind von der Urlaubs
und Lohnausgleichskasse (ULAK) finanzierte Lehr
gänge der Bauwirtschaft. 

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1	 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2	 Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung 

5.3	 Form der Zuwendung: Zuschuss 

5.4	 Höhe der Zuwendung: 

5.4.1	 Die Förderung der Verbundausbildung beträgt 

für Auszubildende 

15 Euro in kaufmännischen Berufen und 
20 Euro in gewerblich-technischen Berufen 

jeweils pro Tag und Auszubildenden. 

Die Gesamthöhe der Förderung darf 

4.200 Euro pro Auszubildenden in kaufmännischen 
Berufen und 
6.000 Euro pro Auszubildenden in gewerblich-techni
schen Berufen 

für die gesamte Ausbildungszeit (1. bis 4. Ausbildungs
jahr) nicht übersteigen. 

5.4.2	 Die Vermittlung von Zusatzqualifikationen gemäß der 
Anlage zu Nummer 1.1 wird je Auszubildenden und 
Stunde mit 5 Euro bei mindestens 40 Stunden und 
maximal 100 Stunden für die gesamte Ausbildungszeit 
bezuschusst. Die Förderfallzahl ist auf bis zu 200 pro 
Ausbildungsjahr begrenzt. 

5.4.3	 Der zeitliche Gesamtumfang der Förderung der Ausbil
dung im Verbund darf 

280 Tage pro Auszubildenden in kaufmännischen Beru
fen und 
300 Tage pro Auszubildenden in gewerblich-technischen 
Berufen 

für die gesamte Ausbildungszeit nicht übersteigen. 

Die Entsendung zum Verbundpartner sollte in der Regel 
mindestens zehn zusammenhängende Ausbildungstage 
im Verbund in einem Ausbildungsjahr betragen. Diese 
Regelung gilt für alle Ausbildungsjahre. 

5.4.4	 Zuwendungsfähig sind: Personalausgaben; Ausgaben für 
Räume, Material und Unterbringung. 

6	 Verfahren 

6.1	 Antragsverfahren 

6.1.1	 Anträge sind vor Maßnahmebeginn zu stellen bei der 

LASA Brandenburg GmbH

Geschäftsbereich Programmzentrale

Wetzlarer Straße 54

14482 Potsdam 


oder 

Postfach 90 02 37

14438 Potsdam


Tel.: 0331 6002-200

Fax: 0331 6002-400.


Unter dieser Anschrift sind Antragsformulare erhält
lich. Antragsformulare sind auch im Internet unter 
www.lasa-brandenburg.de abrufbar. Eine elektronische 
Antragstellung ist möglich. 
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6.1.2	 Dem Antrag sind beizufügen: 

- die Bestätigung des Vorliegens der Zuwendungs
voraussetzungen gemäß den Nummern 4.2.2 und 4.3 
durch die nach BBiG zuständige Stelle, 

- eine Liste der Auszubildenden im Verbund durch die 
nach BBiG zuständige Stelle, 

- Kopien der Gewerbeanmeldung beziehungsweise ei
nes geeigneten Registerauszuges zum Nachweis der 
Rechtsfähigkeit der Antragsteller, die erstmals an der 
Verbundausbildung teilnehmen. Änderungen der 
Gewerbeanmeldung beziehungsweise der Register
eintragung sind umgehend nachzureichen, 

- die Bestätigung des Betriebssitzes oder der Betriebs
stätte im Land Brandenburg für alle ausbildungsver
tragsabschließenden Betriebe, die über die Zuwen
dungsempfänger nach den Nummern 3.2 bis 3.5 ge
fördert werden, durch die nach BBiG zuständige 
Stelle, 

- der Entwurf eines zwischen den Partnern abzu
schließenden Kooperationsvertrages, der nachfol
gende Angaben enthalten muss: 

- Name und Anschrift des Maßnahmeträgers, 
- Name und Anschrift aller am Verbund beteiligten 

Betriebe, 
- Maßnahmedauer, aufgeschlüsselt nach Ausbil

dungsjahren, unter Angabe der tatsächlichen 
Ausbildungstage im Verbund, 

- Darstellung der Dienstleistung und des Inhaltes 
der Maßnahme entsprechend dem Berufsfeld/ 
den Berufsfeldern, 

- Gesamtausgaben der Maßnahme pro Tag und 
Teilnehmer (ohne Lehrlingsentgelt). 

- Wenn die Ausbildung im Verbund für einen Aus
zubildenden/mehrere Auszubildende bei mehre
ren Maßnahmeträgern durchgeführt wird, ist zu
sätzlich ein Ablaufplan der Ausbildung im Ver
bund einzureichen. Er beinhaltet: 

a)	 Zeitdauer und Bezeichnung des einzelnen 
Ausbildungsabschnittes, 

b) Ort und 
c) Name des Auszubildenden. 

- Inhaltliche Konzeption und Ablaufplan zur Er
langung einer Zusatzqualifikation mit Bestäti
gung von der nach BBiG zuständigen Stelle. Er 
beinhaltet: 

a)	 Zeitdauer und Bezeichnung des Ausbildungs
abschnittes, 

b) Ort und 
c) Name des Auszubildenden. 

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides ist der Bewilli
gungsstelle eine Kopie des zwischen den Verbundpartnern 
abgeschlossenen Kooperationsvertrages vorzulegen. 

6.1.3	 Zur Antragsbearbeitung, Aus- und Bewertung der Förde
rung (Wirkungskontrolle) und zur Erstellung einer För
derstatistik erfasst die LASA Brandenburg GmbH statis
tische Daten auf der Grundlage bestehender und vorbe

haltlich noch zu erlassender EU-Bestimmungen für den 
Strukturfondsförderzeitraum 2000 - 2006, insbesondere 
Informationen zu den Maßnahmen/Projekten, den geför
derten Personengruppen, der Art der Beschäftigung, der 
Höhe und Dauer der Förderung in der im Rahmen des 
Stammblattverfahrens vorgesehenen Differenzierung. 

6.2	 Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsstelle ist die LASA Brandenburg GmbH. 

6.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt in einer Summe 
nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung mit 
Ausnahme der in Nummer 6.3.4 aufgeführten Regelung. 

6.3.1	 Dazu ist von den Zuwendungsempfängern eine Kopie 
der Nachweise über die geleisteten Ausbildungstage im 
Verbund und/oder über die geleisteten Stunden der Zu
satzqualifizierung von allen an der Verbundausbildung 
und/oder Zusatzqualifikation nach Nummer 3 beteiligten 
Partnern einzureichen. 

6.3.2	 Der Nachweis muss insbesondere folgende Angaben ent
halten: 

a)	 Name und Unterschrift des Auszubildenden, 
b)	 Anzahl der tatsächlich realisierten Ausbildungstage 

im Verbund, Anzahl der tatsächlich realisierten Stun
den der Zusatzqualifizierung, 

c)	 Ausgaben pro Tag und Teilnehmer. 

Die die Verbundausbildung und/oder Zusatzqualifika
tion durchführenden Partner bestätigen diese Angaben 
auf den Nachweisen durch Unterschrift und Stempel. 

6.3.3	 Die Zuwendungsempfänger sind berechtigt, die erhalte
nen Zuwendungen an die die Verbundausbildung 
und/oder Zusatzqualifizierung durchführenden Partner 
in nachgewiesener Höhe weiterzuleiten. 

6.3.4	 Bei Maßnahmen mit einer Dauer ab sechs Monaten kann 
die Auszahlung jeweils alle drei Monate nachschüssig er
folgen. Dabei ist der erreichte Ausbildungsstand analog 
den Nummern 6.3.1 und 6.3.2 nachzuweisen. 

6.4	 Verwendungsnachweisverfahren 

Die Nachweise gemäß den Nummern 6.3.1 und 6.3.2 sind 
Teil des zugelassenen einfachen Verwendungsnachweises. 
Darüber hinaus ist ein Sachbericht vorzulegen, aus dem 
die erreichten Ausbildungsergebnisse hervorgehen. 

6.5	 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde
rung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungs
vorschriften zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Förder
richtlinie oder im Zuwendungsbescheid Abweichungen 
zugelassen worden sind. 
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Über die Landeshaushaltsordnung hinaus sind die für 
den Strukturfondsförderzeitraum 2000 - 2006 einschlä
gigen Bestimmungen aus den EU-Verordnungen zu be
achten, insbesondere bezüglich der Auszahlungs- und 
Abrechnungsvorschriften. 

Geltungsdauer 

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. August 2006 in 
Kraft und am 31. Juli 2008 außer Kraft. 

Anlage zu Nummer 1.1 

Zusatzqualifizierung 

Zusatzqualifizierungen können die berufliche Erstausbildung 
ergänzen beziehungsweise auch zu einem höherwertigen zertifi
zierten Abschluss führen. 

Arten von Zusatzqualifizierungen: 

a)	 horizontale Erweiterung beruflicher Fachkompetenz durch 
gewerke- und berufsfeldübergreifende Qualifizierung, 

b)	 spezielle Befähigung mit vertikaler Ausrichtung, zum Bei
spiel Bündelung von gewerblich-technischen und kaufmän
nischen beziehungsweise betriebswirtschaftlichen Kompe
tenzen oder die Vermittlung von Fremdsprachen, und 

c)	 Vertiefung von Schlüsselqualifikationen in den Bereichen 
Organisation und Kooperation durch Vermittlung betriebs
spezifischer Fachkenntnisse sowie Kommunikations- und In
formationstechniken. 

d)	 Unabhängig von der Verbundausbildung besteht die Mög
lichkeit des Erwerbs von Zusatzqualifikationen in den nach
stehenden Arbeitsbereichen: 

- Erwerb des Gabelstaplerführerscheins, 
- Vervollkommnung in der Be- und Verarbeitung von 

Edelstahl bei Metallbauern und Klempnern, 
- Kommunikations- und Präsentationstechniken. 

Einführung der

„Leitlinien für die Beurteilung der


Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunternehmen“

im Land Brandenburg


- VDV-Schrift 714 


Bekanntmachung

des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung


Vom 6. Juli 2006


Aufgrund des § 2 Abs. 4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord
nung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geän
dert durch Artikel 106 des  Gesetzes vom  21. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1818), in Verbindung mit § 5 Abs. 1a Nr. 2 des Allgemeinen 

Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. August 2005 (BGBl. I S. 2270), werden für die nichtbundes
eigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs die Leitlinien für 
die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunter
nehmen (VDV-Schrift 714, Ausgabe 04/06) für das Land Bran
denburg verbindlich eingeführt und treten mit sofortiger Wir
kung in Kraft. 

Die VDV-Schrift 714 als anerkannter Untersuchungsstandard im 
Schienenverkehr gilt für Beschäftigte im Bahnbetrieb gemäß § 47 
Abs. 1 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung („Betriebs
beamte“), sie gilt insbesondere für alle im Fahrbetrieb, bei der 
Steuerung und Überwachung des Betriebsablaufs und als Leiten
de oder Aufsichtsführende im Betriebsdienst tätigen Personen. 

Die VDV-Schrift 714 kann bezogen werden bei: 

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft 
für Verkehrsunternehmen (beka) mbH 
Kamekestraße 20 - 22 
50672 Köln 

Telefon: 0221 951449-0 
Fax: 0221 951449-30 
E-Mail: info@beka.de 
Internet: www.beka.de 

Die Kenntnisnahme und Einführung der VDV-Schrift 714 ist bis 
zum 15. August 2006 schriftlich dem Landesbevollmächtigten 
für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg anzuzeigen. 

Einführung der

„Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Betriebs


verfahren für eingleisige Eisenbahnstrecken“

für Eisenbahninfrastrukturunternehmen


im Land Brandenburg

- VDV-Schrift 752 


Bekanntmachung

des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung


Vom 6. Juli 2006


Aufgrund des § 2 Abs. 4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebs
ordnung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt 
geändert durch Artikel 106 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), in Verbindung mit § 5 Abs. 1a Nr. 2 des All
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset
zes vom 3. August 2005 (BGBl. I S. 2270), werden für Eisen
bahninfrastrukturunternehmen die Empfehlungen zur Aus
wahl geeigneter Betriebsverfahren für eingleisige Eisenbahn
strecken der nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen 
des öffentlichen Verkehrs (VDV-Schrift 752, Ausgabe 03/04) 
für das Land Brandenburg verbindlich eingeführt und treten 
mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die VDV-Schrift 752 dient als Entscheidungshilfe, die risiko
beeinflussenden Faktoren einer Strecke und eines Betriebspro
gramms nach einem einheitlichen Modell zu erfassen und zu 

mailto:info@beka.de
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bewerten, auf dessen Grundlage ein geeignetes Betriebsverfah
ren ausgewählt wird. Das Ziel ist die Gewährleistung eines dem 
Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsniveaus bei gleich
zeitiger Effizienzsteigerung des Eisenbahnbetriebes. 

Ergänzende Festlegungen für das Land Brandenburg: 

Abweichungen oder Ausnahmen von den Bestimmungen der 
VDV-Schrift 752 bedürfen der Genehmigung durch den Landes
bevollmächtigten für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Branden
burg. Der Antrag ist schriftlich mit entsprechender Begründung 
einzureichen. 

Nach einer erstmaligen Bewertung einer Strecke mit Zugleit
betrieb beziehungsweise mit Zugmeldeverfahren ohne Strecken
block ist das Belastungsprofil gemäß Abschnitt 3 der VDV-
Schrift 752 auch bei jeder Ausweitung des Betriebsprogramms 
oder bei einer zur kritischen Seite gehenden Änderung anderer 
risikobeeinflussender Randbedingungen (zum Beispiel Auswei
tung des Aufgabenbereichs des Zugleiters) erneut zu untersuchen. 

Die streckenspezifischen Grundlagen für die durchzuführende 
Bewertung des Belastungsprofils (Werte in der Tabelle zur Be
rechnung des Belastungsprofils sowie die Ausgangsunterlagen 
zu ihrer Ermittlung) sind aufzubewahren und dem Landesbevoll
mächtigten für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg auf 
Anforderung zu übergeben. 

Die VDV-Schrift 752 kann bezogen werden bei: 

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft 
für Verkehrsunternehmen (beka) mbH 
Kamekestraße 20 - 22 
50672 Köln 

Telefon: 0221 951449-0 
Fax: 0221 951449-30 
E-Mail: info@beka.de 
Internet: www.beka.de 

Die Kenntnisnahme und Einführung der VDV-Schrift 752 ist bis 
zum 15. August 2006 schriftlich dem Landesbevollmächtigten 
für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg anzuzeigen. 

Einführung der Neuauflage „Richtlinie über

die Erteilung, Einschränkung und Entziehung


der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen

bei Benutzung der Schienenwege von öffentlichen


Betreibern der Schienenwege“

- Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie 


im Land Brandenburg

- VDV-Schrift 753 


Bekanntmachung

des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung


Vom 6. Juli 2006


Aufgrund des § 2 Abs. 4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geändert durch 
Artikel 106 des  Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), in 
Verbindung mit § 5 Abs. 1a Nr. 2 des Allgemeinen Eisenbahn

gesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. August 2005 
(BGBl. I S. 2270), wird die Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-
Richtlinie (VDV-Schrift 753, Ausgabe 07/06) für die nichtbundes
eigenen Eisenbahnen im Land Brandenburg, die Schienenwege öf
fentlicher Betreiber der Schienenwege benutzen, verbindlich ein
geführt und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Zugleich tritt die VDV-Schrift 753, Ausgabe 08/02 (vergleiche Be
kanntmachung des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr vom 12. November 2002, ABl. S. 1047) außer Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Eisenbahnfahrzeugführer 
die Erlaubnis (Führerschein und Beiblatt nach Anlage 2 der 
VDV-Schrift) während der Fahrt mit sich zu führen und den 
Mitarbeitern der Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzuzeigen 
haben. 

Die VDV-Schrift 753 kann bezogen werden bei: 

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft 
für Verkehrsunternehmen (beka) mbH 
Kamekestraße 20 - 22 
50672 Köln 

Telefon: 0221 951449-0 
Fax: 0221 951449-30 
E-Mail: info@beka.de 
Internet: www.beka.de 

Die Kenntnisnahme und Einführung der VDV-Schrift 753 ist bis 
zum 15. August 2006 schriftlich dem Landesbevollmächtigten 
für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg anzuzeigen. 

Einführung der

„Richtlinie über die Anforderungen an


die Befähigung von Mitarbeitern im Betriebsdienst

bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BMB-NE)“


im Land Brandenburg

- VDV-Schrift 754 


Bekanntmachung 

des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung


Vom 6. Juli 2006


Aufgrund des § 2 Abs. 4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord
nung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geän
dert durch Artikel 106 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1818), in Verbindung mit § 5 Abs. 1a Nr. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. August 2005 (BGBl. I S. 2270), wird die Richtlinie über die 
Anforderungen an die Befähigung von Mitarbeitern im Be
triebsdienst bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BMB-NE, 
VDV-Schrift 754, Ausgabe 04/05) für das Land Brandenburg 
verbindlich eingeführt und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die VDV-Schrift 754 definiert im Interesse der Einheitlichkeit 
des Eisenbahnwesens einheitliche Anforderungen an die Qualifi
kation für die Mitarbeiter von Eisenbahnverkehrsunternehmen 
und Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Eisenbahnbetriebs

mailto:info@beka.de
mailto:info@beka.de
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dienst (Betriebsbeamte im Sinne des § 47 EBO) auf öffentlicher 
Infrastruktur Nichtbundeseigener Eisenbahnen. Sie enthält An
gaben zu Ausbildungsvoraussetzungen, Ausbildungsschwer
punkten und zur Dauer der Aus- und Fortbildung sowie zu Rah
menbedingungen für die Prüfung. Die VDV-Schrift 754 ersetzt 
den Anhang I zur Fahrdienstvorschrift Nichtbundeseigener 
Eisenbahnen (FV-NE). 

Ergänzende Festlegungen für das Land Brandenburg: 

Abweichungen oder Ausnahmen von den Bestimmungen der 
VDV-Schrift 754 bedürfen der Genehmigung durch die Landes
eisenbahnaufsicht, den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht 
(LfB) des Landes Brandenburg, beim Eisenbahn-Bundesamt, 
Außenstelle Berlin. Der Antrag ist schriftlich mit entsprechender 
Begründung einzureichen. 

Die VDV-Schrift 754 kann bezogen werden bei: 

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft 
für Verkehrsunternehmen (beka) mbH 
Kamekestraße 20 - 22 
50672 Köln 

Telefon: 0221 951449-0 
Fax: 0221 951449-30 
E-Mail: info@beka.de 
Internet: www.beka.de 

Die Kenntnisnahme und Einführung der VDV-Schrift 754 ist bis 
zum 15. August 2006 schriftlich dem Landesbevollmächtigten 
für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg anzuzeigen. 

Einführung der

„Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die Über


wachung der Streckenkenntnis auf Schienenwegen 

öffentlicher Betreiber der Schienenwege“


im Land Brandenburg

- VDV-Schrift 755 


Bekanntmachung

des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung


Vom 6. Juli 2006


Aufgrund des § 2 Abs. 4 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord
nung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geän

dert durch Artikel 106 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1818), in Verbindung mit § 5 Abs. 1a Nr. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. August 2005 (BGBl. I S. 2270), wird die Richtlinie für den Er
werb, den Erhalt und die Überwachung der Streckenkenntnis auf 
Schienenwegen öffentlicher Betreiber der Schienenwege - Stre
ckenkenntnis-Richtlinie (VDV-Schrift 755, Ausgabe 01/05) für 
das Land Brandenburg verbindlich eingeführt und tritt mit sofor
tiger Wirkung in Kraft. 

Eisenbahnfahrzeugführer müssen über Streckenkenntnis der 
zu befahrenden Schienenwege verfügen. Die Streckenkennt
nis-Richtlinie legt einheitliche Regelungen für den Erwerb, 
den Erhalt und die Überwachung der erforderlichen Strecken
kenntnis auf Schienenwegen öffentlicher Betreiber fest. Durch 
gleichlautende Anforderungen für alle Eisenbahnen und für al
le Eisenbahnfahrzeugführer wird die Sicherheit und Ordnung 
im Eisenbahnbetrieb gewährleistet. Die Richtlinie ergänzt die 
VDV-Schrift 753 (Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie), 
welche die Anforderungen an die Qualifikation der Eisenbahn
fahrzeugführer regelt. 

Die Streckenkenntnis-Richtlinie ist im Dienstunterricht zu be
handeln. 

Sofern sich Auswirkungen auf die Sammlung betrieblicher 
Vorschriften (SbV) ergeben, wird um Übermittlung der entspre
chenden Berichtigungsblätter an die Landeseisenbahnaufsicht, 
den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht (LfB) des Landes 
Brandenburg, beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin 
gebeten. 

Die VDV-Schrift 755 kann bezogen werden bei: 

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft 
für Verkehrsunternehmen (beka) mbH 
Kamekestraße 20 - 22 
50672 Köln 

Telefon: 0221 951449-0 
Fax: 0221 951449-30 
E-Mail: info@beka.de 
Internet: www.beka.de 

Die Kenntnisnahme und Einführung der VDV-Schrift 755 ist bis 
zum 15. August 2006 schriftlich dem Landesbevollmächtigten 
für Bahnaufsicht (LfB) des Landes Brandenburg anzuzeigen. 
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